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SPRAY

S i C h e I"h e | tS d ate n b I att Distaccanti Industriali
Confezione Prodotti in Aerosol - Spray
CAFFELATEX

Sicherheitsdatenblatt vom 30/11/2023, Version 5

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des
Unternehmens
1.1. Produktidentifikator
Kennzeichnung der Mischung:

Handelsname: CAFFELATEX
Handelscode: L06064
UFI: HJE1-N04H-Y0O0K-Y41D

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von
denen abgeraten wird
Empfohlene Verwendung:
Notfallprodukt
Nicht empfohlene Verwendungen:
nicht bei Menschen oder Tieren anwenden
nicht flr andere als die angegebenen Zwecke verwenden
1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt
Lieferant:
STAC PLASTIC SPRAY S.R.L. Via E. De Nicola 9/11 10036 Settimo Torinese (To) ltalia.
STAC PLASTIC SPRAY S.R.L. Tel. n.. +39 011 8977566 Fax n. +39 011 8977491
Sachkundigen Person verantwortlich vom Sicherheitsdatenblatt:
Massimiliano Brescia stacplas@stacplastic.com
1.4. Notrufnummer
(DE): 112

ABSCHNITT 2: Mogliche Gefahren
2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs
Kriterien der EG Verordnung 1272/2008 (CLP):
Das Produkt wird gemaRl CLP-Verordnung 1272/2008/EG nicht als gefahrlich erachtet.
Far die menschlichen Gesundheit und die Umwelt geféhrliche physisch-chemische Auswirkungen:
Keine weiteren Risiken
2.2. Kennzeichnungselemente
Das Produkt wird gemaR CLP-Verordnung 1272/2008/EG nicht als gefahrlich erachtet.
Gefahrenpiktogramme:
Keine
Gefahrenhinweise:
Keine
Sicherheitshinweise:
Keine
Spezielle Vorschriften:
Keine
Besondere Regelungen gemaR Anhang XVII der REACH-Verordnung nachfolgenden Anderungen:
Keine

Produktinhaltsstoffe:
Anionische Tenside <5%

Das Produkt enthalt ebenfalls:
Allergene:

Konservierungsstoffe: Benzisothiazolinone
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2.3. Sonstige Gefahren

Keine PBT-, vPvB-Stoffe oder endokrine Disruptoren in Konzentrationen >= 0.1 %:
Weitere Risiken:

Keine weiteren Risiken

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen
3.1. Stoffe
N.A.
3.2. Gemische
Gefahrliche Bestandteile gemaR der CLP-Verordnung und dazugehérige Einstufung:
Keine.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaBRnahmen
4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-MalRnahmen
Nach Hautkontak:
Mit reichlich Wasser und Seife abwaschen.
Nach Augenkontakt:
Bei Bertihrung mit den Augen sofort griindlich mit Wasser abspilen und Arzt konsultieren.
Nach Verschlucken:
Auf keinen Fall Erbrechen herbeifihren. SOFORT ARZT ZUZIEHEN.
Nach Einatmen:
Den Verletzten ins Freie bringen, ihn ausruhen lassen und warm halten.
4.2. Wichtigste akute und verzogert auftretende Symptome und Wirkungen
Zu Symptomen und Wirkungen aufgrund der enthaltenen Substanzen siehe Kapitel 11
4.3. Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Behandlung:
Folgen Sie den Anweisungen des Arztes.

ABSCHNITT 5: MaBnahmen zur Brandbekampfung

5.1. Léschmittel
Geeignete Loschmittel:
Geeignete Loschmittel: Das Produkt ist nicht brennbar, es kdnnen alle bekannten Léschmittel
verwendet werden
Léschmittel, die aus Sicherheitsgriinden nicht verwendet werden diirfen:
Keine besonderen Einschrankungen.

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Die Explosions- bzw. Verbrennungsgase nicht einatmen.
Durch die Verbrennung entsteht ein dichter Rauch.

5.3. Hinweise fur die Brandbekdmpfung
Das kontaminierte Léschwasser getrennt auffangen. Nicht in der Abwasserleitung entsorgen.
Behalter mit Spruhwasser kihlen.
Wenn im Rahmen der Sicherheit mdglich, die unbeschadigten Behalter aus der unmittelbaren
Gefahrenzone entfernen.

ABSCHNITT 6: MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung
6.1. Personenbezogene VorsichtsmalRnahmen, Schutzausristungen und in Notfallen
anzuwendende Verfahren
Die personliche Schutzausriistung tragen.
Die Personen an einen sicheren Ort bringen.
Die in Punkt 7 und 8 aufgefiihrten SchutzmalRnahmen beachten.
6.2. UmweltschutzmaRnahmen
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Das Eindringen in den Boden/Unterboden verhindern. Das AbflieRen in das Grundwasser
oder in die Kanalisation verhindern.
Bei Austritt von Gas oder bei Eintritt in Wasserlaufe, den Boden oder die Kanalisation die
zustandigen Behdrden informieren.
Geeignetes material zum Auffangen: absorbierende oder organische Materialien, Sand
Das kontaminierte Waschwasser auffangen und entsorgen.

6.3. Methoden und Material fir Riickhaltung und Reinigung
Reinigung:
Verschuttungen sofort beseitigen.

6.4. Verweis auf andere Abschnitte
Siehe auch die Abschnitte 8 und 13

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1. Schutzmalnahmen zur sicheren Handhabung
Fir die empfohlenen Schutzausriistungen wird auf Abschnitt 8 verwiesen.

Beim Handhaben des Produkts mit groter Vorsicht vorgehen. Schlag und Reibung
vermeiden.

Hinweise zur allgemeinen Hygiene am Arbeitsplatz:

Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berticksichtigung von Unvertraglichkeiten
an einem kuhlen, gut belufteten Ort fern von Hitze, offenen Flammen, Funken und anderen
Zundquellen lagern
nur im Originalbehalter vor direkter Sonneneinstrahlung geschutzt aufbewahren
rauche nicht
Lebensmittel, Getranke und Tiernahrung fern halten.

Unvertragliche Werkstoffe:

Siehe Unterabschnitt 10.5

Nicht mit Sduren in Berlihrung bringen.
Angaben zu den Lagerraumen;

Kuhl und ausreichend beliftet.

7.3. Spezifische Endanwendungen
Kein besonderer Verwendungszweck

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persénliche
Schutzausristungen

8.1. Zu Uberwachende Parameter
Kein Arbeitsplatzgrenzwert verfugbar

DNEL-Expositionsgrenzwerte
N.A.

PNEC-Expositionsgrenzwerte
N.A.

8.2. Begrenzung und Uberwachung der Exposition

Augenschutz:
Schutzbrille mit Seitenschildern.

Hautschutz:
Tragen Sie Arbeitskleidung mit langen Armeln und Schutzschuhe fiir den professionellen
Gebrauch der Kategorie Il (siehe Richtlinie 89/686 / EWG und Norm EN ISO 20344). Nach
dem Entfernen der Schutzkleidung mit Wasser und Seife waschen

Handschutz:
Hande mit Arbeitshandschuhen der Kategorie Il schitzen (siehe Richtlinie 89/686 / EWG und
Norm EN 374). Verwenden Sie Handschuhe aus PVC oder Nitrilkautschuk.

Atemschutz:
Bei Uberschreitung der TLV-Grenzwerte eine Maske mit Filter Typ A (gegen Dampfe
organischer Verbindungen) nach EN 141 verwenden.

L06064/5
Seite Nr. 3von 8



Sicherheitsdatenblatt
CAFFELATEX

Warmerisiken:

Nicht Temperaturen Gber 50 ° C aussetzen.
Kontrollen der Umweltexposition:

Entsorgen Sie das Produkt nicht in der Umwelt
Geeignete technische Massnahmen:

Keine

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften
9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Eigenschaft Wert Methode: Anmerkungen
Aggregatzustand: flissig -- --
Farbe: braun -- --
Geruch: geruchlos -- --
Schmelzpunkt/ 0°C -- --
Gefrierpunkt:
Siedepunkt oder >90°C -- --
Siedebeginn und
Siedebereich:
Entzindbarkeit: nicht brennbar | -- --
Untere und obere Nicht relevant | -- -
Explosionsgrenze:
Flammpunkt: >60°C - --
Selbstentziindungstemper | Nicht relevant | -- -
atur:
Zerfalltemperatur: Nicht relevant | -- --
pH: Nicht relevant | -- --
Kinematische Viskositat: Nicht relevant | -- --
Wasserl6slichkeit: Vollstandig -- --
Loslichkeit in Ol: Unléslich - --
Verteilungskoeffizient n- Nicht relevant | -- --
Oktanol/Wasser (log-
Wert):
Dampfdruck: Nicht relevant | -- --
Dichte und/oder relative 1.00 kg/l +/- | -- -
Dichte: 0.05
Relative Dampfdichte: Nicht relevant | -- --
Partikeleigenschaften:
| TeilchengréRe: | Nicht relevant |- | -

9.2. Sonstige Angaben

Eigenschaft Wert Methode: Anmerkungen

Fettloslichkeit: vollstandig in | -- -
organischen
Lésungsmittel
n

ABSCHNITT 10: Stabilitdt und Reaktivitat
10.1. Reaktivitat
Kontakt mit starken Sauren und Basen und Oxidationsmitteln vermeiden.
unter normalen Bedingungen stabil.
10.2. Chemische Stabilitat
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Stabil unter Normalbedingungen
10.3. Mdéglichkeit gefahrlicher Reaktionen
Vermeide es, das Produkt mit starken Oxidationsmitteln und starken Sauren zu mischen
10.4. Zu vermeidende Bedingungen
Von Warmequellen, Ziindquellen fernhalten
10.5. Unvertragliche Materialien
Sauren, Basen und Alkalimetalle
Oxidationsmittel
10.6. Gefahrliche Zersetzungsprodukte

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben
11.1. Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
Toxikologische Informationen zum Produkt:
CAFFELATEX
a) akute Toxizitat
Nicht klassifiziert
Aufgrund der verfliigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.
b) Atz-/Reizwirkung auf die Haut
Nicht klassifiziert
Aufgrund der verfigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.
c¢) schwere Augenschadigung/-reizung
Nicht klassifiziert
Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.
d) Sensibilisierung der Atemwege/Haut
Nicht klassifiziert
Aufgrund der verfliigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.
e) Keimzell-Mutagenitat
Nicht klassifiziert
Aufgrund der verfliigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.
f) Karzinogenitat
Nicht klassifiziert
Aufgrund der verfigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.
g) Reproduktionstoxizitat
Nicht klassifiziert
Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.
h) spezifische Zielorgan-Toxizitat bei einmaliger Exposition
Nicht klassifiziert
Aufgrund der verfliigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.
i) spezifische Zielorgan-Toxizitat bei wiederholter Exposition
Nicht klassifiziert
Aufgrund der verfliigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.
j) Aspirationsgefahr
Nicht klassifiziert
Aufgrund der verfugbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.
Toxikologische Informationen zu den Hauptbestandteilen des Produkts:
N.A.
11.2. Angaben Uber sonstige Gefahren
Endokrinschadliche Eigenschaften:
Keine endokrinen Disruptoren in Konzentrationen >= 0.1 %.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben
12.1. Toxizitat
Im Einklang mit der GLP verwenden, nicht herumliegen lassen.
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CAFFELATEX

12.2.

12.3.

12.4.

12.5.

12.6.

12.7.

Nicht eingestuft fur Umweltgefahren

Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfulit.
Persistenz und Abbaubarkeit

Keine

N.A.

Bioakkumulationspotenzial

N.A.

Mobilitat im Boden

N.A.

Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

vPvB-Stoffe: Keine - PBT-Stoffe: Keine

Endokrinschadliche Eigenschaften

Keine endokrinen Disruptoren in Konzentrationen >= 0.1 %.
Andere schadliche Wirkungen

Keine

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1.

Verfahren der Abfallbehandlung
Nach Méglichkeit wiederverwerten. Entsprechend den geltenden drtlichen und nationalen
Bestimmungen vorgehen.

Zusatzinformationen zur Entsorgung:

Kontaminierte Verpackungen missen gemaf den nationalen Abfallwirtschaftsvorschriften zur
Verwertung oder Beseitigung geschickt werden

wiederverwenden, wenn maoglich. Die Riickstdnde des Produktes sind als Sondermiill zu
betrachten. Die Entsorgung muss unter Einhaltung der nationalen und moglicherweise
lokalen Vorschriften einer fir die Abfallwirtschaft zustandigen Gesellschaft anvertraut werden

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

14.1.

14.2.

14.3.

14.4.

14.5.

14.6.

14.7.

UN-Nummer oder ID-Nummer

Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften.
Ordnungsgemale UN-Versandbezeichnung

N.A.
Transportgefahrenklassen

N.A.
Verpackungsgruppe

N.A.

Umweltgefahren

N.A.

Besondere Vorsichtsmaflnahmen fiir den Verwender
N.A.

Massengutbeférderung auf dem Seeweg gemal IMO-Instrumenten
N.A.

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1.

Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften flr

den Stoff oder
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RL 98/24/EG (Schutz von Gesundheit und Sicherheit der Arbeitnehmer vor der Gefahrdung
durch chemische Arbeitsstoffe bei der Arbeit)

RL 2000/39/EG (Arbeitsplatz-Richtgrenzwerte)

Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP)

Verordnung (EG) Nr. 790/2009 (1. ATP CLP) und (EU) Nr. 758/2013

Verordnung (EU) Nr. 2020/878
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Verordnung (EU) Nr. 286/2011 (2. ATP CLP)
Verordnung (EU) Nr. 618/2012 (3. ATP CLP)
Verordnung (EU) Nr. 487/2013 (4. ATP CLP)
Verordnung (EU) Nr. 944/2013 (5. ATP CLP)
Verordnung (EU) Nr. 605/2014 (6. ATP CLP)
Verordnung (EU) Nr. 2015/1221 (7. ATP CLP)
Verordnung (EU) Nr. 2016/918 (8. ATP CLP)
Verordnung (EU) Nr. 2016/1179 (9. ATP CLP)
Verordnung (EU) Nr. 2017/776 (10. ATP CLP)
Verordnung (EU) Nr. 2018/669 (11. ATP CLP)
Verordnung (EU) Nr. 2018/1480 (13. ATP CLP)
Verordnung (EU) Nr. 2019/521 (12. ATP CLP)
Verordnung (EU) Nr. 2020/217 (14. ATP CLP)
Verordnung (EU) Nr. 2020/1182 (15. ATP CLP)

Verordnung (EU) Nr. 2021/643 (16. ATP CLP)
Beschrankungen zum Produkt oder zu den Inhaltsstoffen gemafl Anhang XVII der Verordnung (EG)
1907/2006 (REACH) und nachfolgenden Anderungen:

Keine
Wo mdoglich auf die folgenden Normen Bezug nehmen:

Richtlinie EU 2012/18 (Seveso llI)

Verordnung (EG) Nr. 648/2004 (Detergenzien).

RL 2004/42/EG (FOV Richtlinie)

Anordnungen zu der Richtlinie EU 2012/18 (Seveso lll):
Seveso Il Kategorie gemall dem Anhang 1, Teil 1
Keine

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung
Keine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde durchgefiihrt fiir das Gemisch

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Modifikation der Paragraphen seit der letzten Revision:

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des
Unternehmens

Diese Unterlagen wurden von einem Fachmann mit entsprechender Ausbildung abgefasst.
Hauptsachliche Literatur:
ECDIN - Daten- und Informationsnetz iber umweltrelevante Chemikalien - Vereinigtes
Forschungszentrum, Kommission der Europdischen Gemeinschaft
SAX's GEFAHRLICHE EIGENSCHAFTEN VON INDUSTRIELLEN SUBSTANZEN - Achte
Auflage - Van Nostrand Reinold
Die vorstehenden Angaben stutzen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse. Sie gelten nur
fir das angegebene Produkt und stellen keine Zusicherung von Eigenschaften dar.
Es obliegt dem Anwender die Zustandigkeit und die Vollstandigkeit dieser Angaben flir seine
spezifische Anwendung zu kontrollieren.
Dieses Datenblatt ersetzt alle friheren Ausgaben.

ADR: Europaisches Ubereinkommen Uber die internationale Beférderung
gefahrlicher Guter auf der Strale
ATE: Schatzung Akuter Toxizitat

ATEGemisch: Schatzwert der akuten Toxizitat (Gemische)

L06064/5
Seite Nr. 7 von 8



Sicherheitsdatenblatt

CAFFELATEX

CAS:
CLP:
DNEL:
EINECS:

GefStoffVO:
GHS:

IATA:
IATA-DGR:

ICAQ:
ICAO-TI:

IMDG:

INCI:
KSt:
LC50:
LD50:
PNEC:
RID:

STEL:
STOT:
TLV:
TWA:
WGK:
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Chemical Abstracts Service (Abteilung der American Chemical Society)
Einstufung, Verpackung und Kennzeichnung

Abgeleitetes Null-Effekt-Niveau (DNEL)

Europaisches Verzeichnis der auf dem Markt vorhandenen chemischen
Stoffe

Gefahrstoffverordnung

Global harmonisiertes System zur Einstufung und Kennzeichnung von
Chemikalien

Internationale Flug-Transport-Vereinigung (IATA)

Vorschriften Uber die Beférderung gefahrlicher Guiter der Internationalen
Flug-Transport-Vereinigung (IATA)

Internationale Zivilluftfahrtorganisation (ICAQ)

Technische Anleitungen der Internationalen Zivilluftfahrtorganisation
(ICAO)

Gefahrgutkennzeichnung fiir gefahrliche Giter im Seeschiffsverkehr
(IMDG-Code)

Internationale Nomenklatur fir kosmetische Inhaltsstoffe (INCI)
Explosions-Koeffizient

Letale Konzentration fiir 50 Prozent der Testpopulation

Letale Dosis flir 50 Prozent der Testpopulation

Abgeschatzte Nicht-Effekt-Konzentration (PNEC-Wert)

Regelung zur internationalen Beférderung gefahrlicher Giiter im
Schienenverkehr

Grenzwert fur Kurzzeitexposition

Zielorgan-Toxizitat

Arbeitsplatzgrenzwert

Zeit gemittelte

Wassergefahrdungsklasse



	Sicherheitsdatenblatt vom 30/11/2023, Version 5
	ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens
	ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren
	ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen
	ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen
	ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung
	ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung
	ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung
	ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen
	ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften
	ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität
	ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben
	ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben
	ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung
	ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport
	ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften
	ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

